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Termine Dezember 2019 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

10.12.2019 13.12.2019 06.12.2019 

Einkommensteuer, Kir-
chensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.12.2019 13.12.2019 06.12.2019 

Körperschaftsteuer,  
Solidaritätszuschlag 

10.12.2019 13.12.2019 06.12.2019 

Umsatzsteuer4 10.12.2019 13.12.2019 06.12.2019 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Sozialversicherung5 23.12.2019 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-
dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Fi-
nanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 

Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheit-
licher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Ar-
beitstage vor Fälligkeit (d. h. am 19.12.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Prozesskosten für Studienplatzklage sind keine außergewöhnlichen Belastungen 
In einem vom Finanzgericht Münster entschiedenen Fall hatte eine Mutter 2009 einen Prozess geführt, damit ihr Sohn 
zum Medizinstudium zugelassen wird. Hierfür fielen mehr als 13.000 € Gerichts- und Rechtsanwaltskosten an, die sie 
als außergewöhnliche Belastung geltend machte. Das Gericht ließ den Abzug nicht zu, weil es sich hierbei um typische 
Aufwendungen für die Berufsausbildung des Kinds handelt. Solche Kosten sind aber mit dem Kindergeld bzw. mit dem 
Kinderfreibetrag abgegolten und können deswegen steuerlich nicht geltend gemacht werden. 

Hinweis: Prozesskosten sind im Übrigen seit 2013 nur dann als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig, wenn der 
Steuerpflichtige ohne diesen Prozess Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren. 

Unbelegte Brötchen mit Kaffee sind kein Frühstück 
Ein Betriebsprüfer war der Auffassung, dass die arbeitstägliche unentgeltliche Zurverfügungstellung von unbelegten 
Brötchen verschiedener Art und Getränken aus einem Heißgetränkeautomaten als steuerpflichtiger Sachbezug wie ein 
vollständiges Frühstück zu behandeln wäre. 

Der Bundesfinanzhof folgte dieser Sichtweise nicht. Er urteilte, dass es sich bei den allen Arbeitnehmern zum soforti-
gen Verzehr zur Verfügung stehenden Backwaren und Heißgetränken um nicht steuerbare Aufmerksamkeiten handel-
te. Werden nur Backwaren ohne Brotaufstrich und Heißgetränke aus dem Getränkeautomaten zum jederzeitigen Ver-
zehr zur Verfügung gestellt, kann nicht von einer vollständigen Mahlzeit wie einem Frühstück, Mittagessen oder 
Abendessen ausgegangen werden. 
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Grundstücksenteignung kein privates Veräußerungsgeschäft 
Wenn ein Grundstück willentlich gegen Entgelt übertragen wird, kann ein steuerpflichtiges privates Veräußerungsge-
schäft vorliegen. Kommt es hingegen zu einem Verlust des Eigentums an einem Grundstück ohne maßgeblichen Ein-
fluss des Eigentümers, sind die Voraussetzungen für eine Veräußerung nicht erfüllt. Bisher war es umstritten, ob Ent-
eignungen auch Veräußerungen sein können. 

Der Bundesfinanzhof weist in einer hierzu ergangenen Entscheidung auf den Gesetzeswortlaut hin, wonach „Veräuße-
rungsgeschäfte“ besteuert werden. Der Verlust am Eigentum an einem Grundstück gegen den Willen des Eigentümers 
kann kein solches Veräußerungsgeschäft sein. 

Überprüfung der Gesellschafter-Geschäftsführerbezüge einer GmbH 
Bezüge der Gesellschafter-Geschäftsführer müssen regelmäßig auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden. Bei 
dieser Prüfung werden folgende Gehaltsbestandteile berücksichtigt: Festgehalt (einschließlich Überstundenvergütung), 
Zusatzvergütungen (z. B. Urlaubsgeld, Tantiemen, Gratifikationen), Pensionszusagen und Sachbezüge. 

Die Vergütungsbestandteile dürfen sowohl dem Grunde, als auch der Höhe nach nicht durch das Gesellschaftsverhält-
nis veranlasst sein. Zudem müssen die einzelnen Gehaltsbestandteile sowie die Gesamtvergütung angemessen sein. 
Danach ist zu prüfen, ob auch ein fremder Geschäftsführer, der keine Beteiligung an der GmbH hält, diese Entlohnung 
für seine Tätigkeit erhalten hätte. Es kann auch notwendig sein, die Tantieme und die Gesamtbezüge - z. B. wegen 
weiterer Bezüge aus anderen Tätigkeiten - auf einen bestimmten Höchstbetrag zu begrenzen. Beschäftigt eine GmbH 
mehrere Geschäftsführer, müssen insbesondere bei kleinen Unternehmen ggf. Vergütungsabschläge vorgenommen 
werden. 

Damit die Vergütungen des Gesellschafter-Geschäftsführers als Betriebsausgaben berücksichtigt werden können, 
muss zuvor ein Anstellungsvertrag abgeschlossen werden. In diesem muss klar und eindeutig formuliert werden, wel-
che Vergütungen der Gesellschafter-Geschäftsführer erhält. Fehlen diese Vereinbarungen, liegt eine verdeckte Ge-
winnausschüttung vor. 

Sowohl die Neufestsetzung als auch sämtliche Änderungen der Bezüge sind grundsätzlich im Voraus durch die Ge-
sellschafterversammlung festzustellen. 

Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Urteile zu diesem Themengebiet ist es sinnvoll, die Bezüge insgesamt mit dem 
Steuerberater abzustimmen. 

Folgende Unterlagen können im Jahr 2020 vernichtet werden 
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem 31. Dezember 2019 vernichtet werden: 

• Aufzeichnungen aus 2009 und früher, 

• Inventare, die bis zum 31. Dezember 2009 aufgestellt worden sind, 

• Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahr 2009 oder früher erfolgt ist, 

• Jahresabschlüsse, Lageberichte und Eröffnungsbilanzen, die 2009 oder früher aufgestellt worden sind, 

• Buchungsbelege aus dem Jahr 2009 oder früher, 

• empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe, 
die 2013 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden, 

• sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahr 2013 oder früher. 

Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. Es wird davon ausgegangen, dass die letzten Auf-
zeichnungen für das jeweilige Jahr im Folgejahr erfolgten. Wurden sie später vorgenommen, sind die Unterlagen ent-
sprechend länger aufzubewahren. 

Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind 

• für eine begonnene Außenprüfung, 

• für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, 

• für ein schwebendes oder aufgrund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsverfahren oder zur Begrün-
dung der Anträge an das Finanzamt und 

• bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 

Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für zehn Jahre vorgehalten werden müssen. 

Natürliche Personen, deren Summe der positiven Einkünfte aus Überschusseinkünften (aus nichtselbständiger Arbeit, 
Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte) mehr als 500.000 € im Kalenderjahr 2019 
betragen hat, müssen die im Zusammenhang stehenden Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre aufbewahren. 
Bei Zusammenveranlagung sind die Feststellungen für jeden Ehegatten gesondert maßgebend. Die Verpflichtung 
entfällt erst mit Ablauf des fünften aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs, in dem die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 
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Verteilung eines Gestattungsentgelts für die Überlassung landwirtschaftlicher Flä-
chen 
Überlässt ein Landwirt, der seine Einkünfte durch Einnahmenüberschussrechnung ermittelt, Grundstücke aus seinem 
Betriebsvermögen gegen ein vorausgezahltes Entgelt zur Nutzung für die Durchführung naturschutzrechtlicher Aus-
gleichsmaßnahmen, kann er das Gestattungsentgelt unter bestimmten Voraussetzungen auf den Vorauszahlungszeit-
raum verteilen. Voraussetzung ist, dass der Nutzungsüberlassungs- und der Vorauszahlungszeitraum mehr als fünf 
Jahre betragen. 

Der Vorauszahlungszeitraum muss anhand objektiver Umstände feststellbar sein. Hierfür kommt auch eine sachge-
rechte Schätzung in Frage. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Keine erweiterte Grundbesitzkürzung des Gewerbeertrags bei Überlassung von 
Betriebsvorrichtungen 
Verpachtet ein Unternehmen ausschließlich eigenen Grundbesitz, kann es auf Antrag den Teil des Gewerbeertrags 
kürzen, der auf die Verpachtung entfällt. 

Werden allerdings neben dem eigentlichen Grundbesitz auch nicht mit dem Grundstück fest verbundene Betriebsvor-
richtungen mitvermietet, ist die erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs aus-
geschlossen. Es wird nur die gesetzliche Kürzung um 1,2 % des Einheitswerts des zum Betriebsvermögen gehörenden 
Grundbesitzes berücksichtigt. Auf den Umfang der zusätzlich vermieteten Betriebsvorrichtungen kommt es nicht an. 

Mit dieser Begründung wurde die erweiterte Kürzungsmöglichkeit beim Gewerbeertrag für die Verpachtung der zur 
Ausstattung eines Hotels gehörenden Bierkellerkühlanlage, von Kühlräumen und Kühlmöbeln für Theken- und Büfett-
anlagen abgelehnt. 

Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2020 
Ab 1. Januar 2020 gelten voraussichtlich folgende Werte in der Sozialversicherung: 

 2020 

monatlich 

2019 

monatlich 

2020 

jährlich 

2019 

jährlich 

West 

Krankenversicherung 4.687,50 € 4.537,50 € 56.250,00 € 54.450,00 € 

Pflegeversicherung 4.687,50 € 4.537,50 € 56.250,00 € 54.450,00 € 

Rentenversicherung 6.900,00 € 6.700,00 € 82.800,00 € 80.400,00 € 

Arbeitslosenversicherung 6.900,00 € 6.700,00 € 82.800,00 € 80.400,00 € 

Ost 

Krankenversicherung 4.687,50 € 4.537,50 € 56.250,00 € 54.450,00 € 

Pflegeversicherung 4.687,50 € 4.537,50 € 56.250,00 € 54.450,00 € 

Rentenversicherung 6.450,00 € 6.150,00 € 77.400,00 € 73.800,00 € 

Arbeitslosenversicherung 6.450,00 € 6.150,00 € 77.400,00 € 73.800,00 € 

 
Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei 
einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 62.550,00 €. Für die bereits am 31. Dezember 2002 in der 
Privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 56.250,00 €. 

Dürrebeihilfe 
Bitte beachten Sie, dass in Niedersachsen der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 bei der zuständigen 
Bewilligungsstelle bis zum 31.12.2019 einzureichen ist. Uns ist nicht bekannt, ob es in anderen Bundesländern ähnli-
che Bestimmungen gibt. Wir wissen auch nicht zuverlässig, welche Mandanten die Dürrebeihilfe beantragt haben, da 
diese entweder selbst oder durch den betriebswirtschaftlichen Berater beantragt wurde. Sofern hier noch Handlungs-
bedarf besteht sprechen Sie uns kurzfristig darauf an. 

 


